
 

 

Synopse 15.292 (15.161) 
  
Dekret über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden (Finanzausgleichsdekret, FiAD)  
 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. Dezember 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom 1. März 2016 

 Dekret 
über den Finanzausgleich 
zwischen den Gemeinden 
(Finanzausgleichsdekret, 
FiAD) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf die §§ 6 Abs. 5, 
7 Abs. 2, 8 Abs. 6, 9 Abs. 6, 
10 Abs. 5, 17 Abs. 2 und 23 
Abs. 3 des Gesetzes über den 
Finanzausgleich zwischen den 
Gemeinden (Finanzaus-
gleichsgesetz, FiAG) vom 
xx.xx.xxx 1), 

   

 beschliesst:    

 I.    

 §  1 
Steuerkraftausgleich 

   

 1 Der Beitrags- und Abgaben-
satz für den Steuerkraftaus-
gleich gemäss § 6 Abs. 4 
des FiAG beträgt 30 %. 

   

                                                   
1) SAR XXX.XXX 

Ergebnis GR-Beratung vom 1. März 2016: 
Zustimmung zu Entwurf Regierungsrat  
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. Dezember 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom 1. März 2016 

 §  2 
Mindestausstattung 

   

 1 Der Grenzwert für die Min-
destausstattung gemäss § 7 
Abs. 2 FiAG beträgt 84 %. 

   

 §  3 
Bildungslastenausgleich 

   

 1 Der Grundbetrag pro Einheit 
zur Ermittlung des Bildungs-
lastenausgleichs gemäss § 8 
Abs. 5 FiAG beträgt Fr. 
2'500.–. 

   

 §  4 
Soziallastenausgleich 

   

 1 Der Grundbetrag pro Einheit 
zur Ermittlung des Soziallas-
tenausgleichs gemäss § 9 
Abs. 5 FiAG beträgt 
Fr. 7'000.–. 

   

 §  5 
Räumlich-struktureller Lastenausgleich 

   

 1 Der Grundbetrag pro Einheit 
zur Ermittlung des räumlich-
strukturellen Lastenausgleichs 
gemäss § 10 Abs. 4 FiAG 
beträgt Fr. 950.–. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. Dezember 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom 1. März 2016 

 §  6 
Unterstützung von Gemeindezusammen-
schlüssen 

   

 1 Die Zusammenschlusspau-
schale gemäss § 17 Abs. 2 
FiAG beträgt pro Gemeinde 
Fr. 400'000.–. 

   

 2 Gemeinden mit einer relati-
ven Steuerkraft unter dem 
kantonalen Durchschnitt wer-
den Zusammenschlussbeiträ-
ge gewährt. Die Höhe des 
Beitrags berechnet sich aus 
der Multiplikation des Faktors 
3,5 mit dem Ergebnis der Mul-
tiplikation folgender Faktoren: 

   

 a) Differenz zwischen der 
durchschnittlichen relativen 
Steuerkraft aller Gemeinden 
und jener der betreffenden 
Gemeinde, 

   

 b) nach Grösse gewichtete 
Einwohnerzahl der betref-
fenden Gemeinde. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. Dezember 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom 1. März 2016 

 3 Für die Einwohnerzahl und 
die relative Steuerkraft ge-
mäss Absatz 2 sind die Durch-
schnittswerte der letzten drei 
Jahre vor dem Gemeindezu-
sammenschluss massgebend. 
Die resultierende Einwohner-
zahl wird wie folgt berücksich-
tigt: 

   

 a) erste 500 Einwohnerinnen 
und Einwohner zu 100 %, 

   

 b) nächste 1'000 Einwohnerin-
nen und Einwohner zu 80 %, 

   

 c) nächste 1'500 Einwohnerin-
nen und Einwohner zu 50 %, 

   

 d) nächste 2'000 Einwohnerin-
nen und Einwohner zu 30 %, 

   

 e) weitere Einwohnerinnen und 
Einwohner zu 15 %. 

   

 §  7 
Wirkungsbericht 

   

 1 Der Wirkungsbericht gemäss 
§ 23 FiAG umfasst insbeson-
dere Aussagen zu folgenden 
Punkten: 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. Dezember 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom 1. März 2016 

 a) Entwicklung der Unterschie-
de zwischen den Gemeinden 
bei Steuerkraft, Steuerbelas-
tung und Ausgabenbelas-
tung, 

   

 b) Wirkung der Finanzaus-
gleichszahlungen auf die Un-
terschiede, 

   

 c) Entwicklung des Umfangs 
der Finanzausgleichsbeiträ-
ge, der Spezialfinanzierung 
Finanzausgleich und der ein-
zelnen Finanzierungsquellen, 

   

 d) Angemessenheit der Höhe 
der festgelegten Steue-
rungsparameter und der Do-
tierung der Lastenaus-
gleichsinstrumente, 

   

 e) Wirkung des Finanzaus-
gleichs auf die Gemein-
destrukturen, 

   

 f) Übersicht über die bewilligten 
und die abgelehnten Gesu-
che für Ergänzungsbeiträge 
sowie über die Wirkung der 
ausgerichteten Beiträge, 

   

 g) Bedarf für eine Anpassung 
der Rechtsgrundlagen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. Dezember 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom 1. März 2016 

 §  8 
Inkrafttreten 

   

 1 Der Regierungsrat setzt die-
ses Dekret gleichzeitig mit 
dem FiAG in Kraft. 

   

 II.    

 Der Erlass SAR 713.510 (De-
kret über die Beiträge an die 
Raumplanung vom 15. No-
vember 1994) (Stand 1. Janu-
ar 2016) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  2 
Beiträge an kommunale Nutzungsplanun-
gen 

    

1 Der Kanton gewährt einen 
Beitrag von 5 % an die Erar-
beitung des Kommunalen Ge-
samtplans Verkehr. 

    

2 Er gewährt einen Beitrag von 
50 % an die allgemeine Nut-
zungsplanung, wenn diese 
aufgrund eines beabsichtigten 
oder durchgeführten Gemein-
dezusammenschlusses neu 
erstellt wird. 

2 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. Dezember 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom 1. März 2016 

3 Beitragsberechtigt sind die 
eigentlichen Planungskosten 
und die Nebenkosten, mit Ein-
schluss der Kosten notwendi-
ger Spezialisten. 

    

 III.    

 Der Erlass SAR 615.110 (De-
kret über den Finanz- und 
Lastenausgleich [Finanzaus-
gleichsdekret, FLAD] vom 
29. Mai 1984) wird aufgeho-
ben. 

   

 IV.    

 Der Regierungsrat setzt die 
Änderung unter Ziff. II. sowie 
die Aufhebung unter Ziff. III. 
gleichzeitig mit dem FiAG in 
Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats    

 Protokollführerin    
 


